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Link http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-84C05954-
A540D174/ooe/hs.xsl/75855_DEU_HTML.htm Förderung

Wer?

Bei Elektromopeds: Diese Förderung können sämtliche natürliche und 
juristische Personen, die das angekaufte Elektromoped in Oberösterreich 
behördlich zugelassen haben, in Anspruch nehmen.

Bei Elektrofahrräder: Sämtliche natürliche und juristische Personen, die ihren 
Hauptwohnsitz in Oberösterreich haben und das angekaufte Elektrofahrrad / 
Elektrospezialfahrzeug überwiegend in Oberösterreich einsetzen.

Landesförderung 300 € 300 € 300 €

Zusatzinfo

Die Nutzung des mit oberösterreichischen Landesmitteln geförderten 
Fahrzeuges muss überwiegend im Bundesland Oberösterreich stattfinden. Es 
soll damit vermieden werden, dass Fahrzeuge in Oberösterreich angekauft - mit 
Landesmitteln gefördert - und dann in anderen Bundesländern bzw. 
benachbartem Ausland hauptsächlich eingesetzt werden. 

Zusätzlich 150 € Ökostrom 150 € Ökostrom 150 € Ökostrom

Laufzeit

Start 1. August 2008 bis 30. September 2009 (Rechnungen werden rückwirkend 
bis Rechnungsdatum, höchsten 1. Mai 2008 anerkannt). Es gilt das 
Rechnungsdatum. Einreichfrist: bis 14. Oktober 2009.

Was wird 
gefördert?

neuen Elektrofahrrädern, Elektrospezialfahrzeugen zur Unterstützung bei 
eingeschränkter Mobilität,  einspurige Elektroroller/-mopeds/-motorräder und 
Ersatzbatterien für gebrauchte Elektromopeds/autos. 

Nicht gefördert werden Gebraucht- und Eigenbaufahrzeuge, Elektroscooter 
ohne Straßentauglichkeit (Funvehicle), Golffahrzeuge, innerbetriebliche 
Transportfahrzeuge, Nachrüstsätze für Elektrofahrräder sowie Ersatzbatterien 
für Elektrofahrräder.
Weiters sind Elektrofahrräder mit Blei- und Nickel Cadmium Batterien von einer 
Förderung ausgeschlossen.

Stand 14.9.09
alle Angaben mit Sorgfalt 
recherchiert jedoch ohne 
Gewähr

Förderungen für Elektro-Fahrrad, -Scooter, -Auto

Fahrrad Scooter Auto


